






ERGEBNISRÜCKMELDUNG

Ein Einzelergebnis sagt zunächst nichts über das erfolgreiche Abschneiden eines Bewerbers 
aus – es muss stets im Verhältnis zur Vergleichsgruppe anderer Bewerber, in diesem Fall 
Fahrlehrer, betrachtet und interpretiert werden. Deshalb werden Ergebnisse standardisier-
ter, psychologischer Testverfahren wie dem Berufseignungstest für Fahrlehrer als normierte 
Werte zurückgemeldet. Zu jedem Kandidaten wird nach Abschluss des Tests ein umfang- 
reicher schriftlicher Ergebnisbericht erstellt. Dieser enthält eine numerische Übersicht der 
Testergebnisse sowie ein textuelles Feedback, in dem die gemessen Merkmale beschrie-
ben und die jeweiligen Testergebnisse erläutert werden. Auf dieser Basis erhalten Entschei-
der einen fundierten Einblick in die Stärken, Schwächen und Entwicklungspotenziale der 
Kandidaten und können darauf aufbauend fundierte Auswahlentscheidung treffen.

MOVING begrüßt, dass der Gesetzgeber den eklatanten Fahrlehrermangel erkannt 
hat und den Zugang zum Beruf durch eine neu geschaffene Ausnahmeregelung 
weiter geöffnet hat. Der gemeinsam mit vielen Experten entwickelte Test soll ver-
hindern, dass dadurch die Qualität der Bewerber abgesenkt wird. Er ist für die Be-
hörden ein probates Mittel, die Qualität der Bewerber festzustellen und Menschen 
die Chance zu geben, Ihre Eignung und Befähigung, trotz fehlender Berufs- oder 
Schulabschlüsse, in den Fahrlehrerprüfungen und darüber hinaus nachzuweisen.
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MOVING ist eine Interessenvereinigung europäischer Verkehrsverlage und 
Unternehmungen, die im Bereich der Fahrerlaubnisausbildung tätig sind. 
Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, müssen alle am Straßen-
verkehr Beteiligten umsichtig und rücksichtsvoll miteinander umgehen. 
Denn letztlich hängt die Sicherheit im Straßenverkehr von den handelnden 
Personen und vom Verhalten aller Verkehrsteilnehmer ab. Eine sehr wichtige 
Grundlage für das rücksichtsvolle Verhalten im Straßenverkehr wird in der 
Fahrausbildung in der Fahrschule gelegt. Wir sind davon überzeugt, dass 
eine nachhaltig gute Fahrausbildung nur in professionellen, gut ausgestat-
teten Fahrschulen und durch gut ausgebildetes Fahrlehrpersonal erfolgen 
kann. MOVING macht sich stark für eine moderne Fahrausbildung, von der 
alle Fahrschüler und Verkehrsteilnehmer ein Leben lang profitieren. 

MOVING International Road Safety Association e. V. 
Schumannstraße 17 · 10117 Berlin
Telefon: + 49 30 25 74 16 70
Fax: + 49 30 25 74 16 71
E-Mail: info@moving-roadsafety.com
Web: www.moving-roadsafety.com
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VERFAHREN EIGNUNGSTEST
Für die Behörden als Entscheidungsträger, aber auch für potentielle Bewerber, stellt sich die Frage, wo und 
zu welchen Bedingungen der Test gemacht werden kann. Da es ein reiner online-Test ist, muss lediglich ein 
PC- Arbeitsplatz mit Internetanschluss zur Verfügung gestellt werden und sichergestellt sein, dass der Test 
ohne fremde Hilfe absolviert wird. Der Test dauert ca. eine Stunde. Es gibt Aufgaben, welche möglichst schnell 
bearbeitet werden müssen und Aufgaben bei denen man sich etwas mehr Zeit lassen kann. Dies wird jeweils 
vor den Aufgaben angekündigt. 
Der Bewerber kann einen Zugangscode für den Eignungstest bei MOVING käuflich erwerben. Die Behörde ent-
scheidet, wo der Test absolviert werden muss. Dies kann bei der Behörde selbst sein, bei einer Fahrlehreraus-
bildungsstätte (ggf. mit einer Versicherung an Eides statt, dass der Test ordnungsgemäß absolviert wurde) oder 
nach Absprache mit der Behörde bei einer vertrauenswürdigen Institution (TÜV, DEKRA, IHK). Etwaige Kosten, 
welche dadurch entstehen, können dem Bewerber dann gesondert in Rechnung gestellt werden.“


